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Betreff:
Unterstützung der Beantragung von Fördermitteln des Bundesprogramms "Nationale Projekte des
Städtebaus" - Projekt Mehrgenerationenhaus Salzwedel

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Einreichung einer Projektskizze zur Bewerbung von Fördermitteln des
Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ für das Projekt Sanierung
Mehrgenerationenhaus Salzwedel.

Sachverhalt:

Im Rahmen des aktuellen Projektaufrufs des o.g. Bundesprogramms besteht die Möglichkeit der
Einreichung von Projektskizzen, um sich für die Förderung von Investitionen in nationale Projekte des
Städtebaus für das Programmjahr 2022 zu bewerben. Daran möchte sich auch die Hansestadt
Salzwedel mit dem o.g. Projekt beteiligen.

Die Umsetzung soll in den Jahren 2023-2025 lt. Förderprogramm erfolgen. Der Förderanteil des
Bundes liegt bei 66 %, bei Nachweis der Haushaltsnotlage der Kommune sogar bei 90 %. Die
Bestätigung der Finanzschwäche der Hansestadt Salzwedel liegt von der Kommunalaufsichtsbehörde
des Altmarkkreises Salzwedel vor.

Die Projektskizze ist online bis zum 14.12.2021 sowie postalisch bis zum 17.12.2021 zusammen mit
dem Beschluss des Stadtrates zur Unterstützung dieses Projektes einzureichen.

Grundlage für die Projektskizze bilden die Unterlagen der eingereichten Projektskizze zur
Beantragung von Fördermitteln des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den
Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Der Antrag aus dem Jahr 2020 wurde dort abgelehnt.
Geplant ist die Sanierung des Mehrgenerationenhauses in der Sonnenstraße in Salzwedel mit einem
Teilabriss des Gebäudes bei einem geschätzten Gesamtvolumen von 1.676.000 EUR.



Finanzielle Auswirkungen:

x ja nein

wenn Fördermittelzusage erfolgt, entsprechend dem Vorhaben

Gesamtkosten
der Maßnahmen
( Beschaffungs-/
Herstellungskosten )

EUR

jährliche
Folgekosten/-lasten

EUR keine

Finanzierung
Eigenanteil
(i.d.R. Kreditbedarf )

EUR

Objektbezogene
Einnahmen
(Erträge /
Einzahlungen)

EUR

Einmalige oder
jährliche
laufende Haushaltsbe-
lastung
Folgekosten ohne
kalkulatorische Kosten

EUR

Veranschlagung
im Ergebnishaushalt

im Finanzhaushalt Haushaltsstelle

20 x 2023-2025 nein ja, mit EUR


